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Stellungnahme zum Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 

Prüfungstätigkeit an Hochschulen: Änderungsentwurf, Begutachtungsverfahren 

Sehr geehrte Herr Präsident, 

ich erlaube mir, Ihnen in der Beilage unsere Stellungnahme zum oben genannten Gesetzes

entwurf des Bundesministeriums fur Wissenschaft, Forschung und Kunst zu übermitteln. 

Unsere Stellungnahme ist geprägt von der Sorge, daß dieser im Wesen letztlich vor 

allem auf Einsparungen zielende Gesetzesentwurf einige nachhaltige Auswirkungen auf die 

Universitäts struktur haben wird, welche von uns als sehr wenig wünschenswert eingeschätzt 

werden. Ein Gesetz mit so weitgehenden strukturellen Auswirkungen bedarf unserer Meinung 

nach einer eingehenden Beratung mit den Betroffenen. Diese hat aber nahezu nicht 

stattgefunden. Zudem betrug die Begutachtungsfrist nur einige wenige Tage. 

Eine derart kurze Begutachtungsfrist erlaubt natürlich keine eingehende Diskussion wichtiger 

Punkte. Eine so durchgefuhrte Begutachtung läuft damit Gefahr zur Alibihandlung zu 

verkommen. Es ist dann eine Frage des Standpunktes, inwieweit man solcherart das 

Anhörungsrecht als gewahrt betrachtet kann. 
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Ich ersuche Sie im Namen der Mittelbaukurie der Formal- und Naturswissenschaftlichen 

Fakultät der Universität Wien, bei der Beschlußfassung über dieses Gesetz unsere 
grundlegenden Einwände zu berücksichtigen. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung 

M'~ /2,/--1 
Univ. Doz. Dr. Andreas Rizzi 

Kuriensprecher 

2. März 1996 
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